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Kurzfassung 

Das vorliegende Globalbudget stellt die Ablösung des dreijährigen Globalbudgets „Steuerwe-
sen“ für das Kantonale Steueramt für die Jahre 2015 bis 2017 dar. Verglichen mit der Vorjahres-
periode sind keine markanten organisatorischen und leistungsmässigen Veränderungen einge-
treten. Das Steueramt wird durch die Ablösung der bisherigen Steuerlösung (Projekt SOTAXX) 
und gesetzgeberischen Auflagen wie dem automatischen Informationsaustausch AIA personell 
stark gefordert.  

Mit dieser Vorlage wird der Leistungsauftrag für das Kantonale Steueramt (KSTA) definiert und 
der dafür nötige Verpflichtungskredit beantragt. Dem Kantonalen Steueramt wird für die drei-
jährige Periode auf Grund der bestehenden gesetzlichen Grundlagen folgender Leistungsauf-
trag erteilt: 

– Fristgerechte und rechtsgleiche Einschätzung für die direkten Staatssteuern und die Neben-
steuern des Staates sowie für die direkte Bundessteuer im ganzen Kanton (Produktegruppe 
Veranlagung) 

– Bezug der direkten Staatssteuern und Nebensteuern des Staates sowie der direkten Bundes-
steuer (Produktegruppe Inkasso) 

– Speditive Rückerstattung der Verrechnungssteuern und Anrechnung von ausländischen 
Quellensteuern (Pauschale Steueranrechnung, US-Rückbehalt) (Produktegruppe Veranla-
gung) 

– Schätzung der Katasterwerte und Ermittlung der Eigenmietwerte (Produktegruppe Veran-
lagung) 

– Führen eines Meldewesens zwischen Steuerbehörden sowie eines Auskunftswesens für an-
dere Verwaltungsbehörden (z.B. AHV-Organe, Wehrpflichtersatzverwaltung, usw.) und Ge-
richte (Produktegruppe übrige Dienstleistungen) 

a) Globalbudget: „Steuerwesen“ 

1. Produktegruppe 1: Veranlagung 

1.1 Fristgerechte Festsetzung der Veranlagungsfaktoren betreffend 
- Natürliche Personen Selbständigerwerbende (NP) 
- Natürliche Personen Unselbständigerwerbende (NP)  
- Juristische Personen (JP)  
- Quellensteuern (QST) 
- Nebensteuern 

1.2 Kostengünstige Veranlagungen 

2. Produktegruppe 2: Inkasso 

2.1 Fristgerechter Bezug der Staats- und der direkten Bundessteuern 

2.2 Kostengünstiger Bezug der Steuern 

2.3 Möglichst geringe Steuerabschreibung infolge Uneinbringlichkeit 
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3. Produktegruppe 3: Übrige Dienstleistungen 

3.1 Katasterwerte für Grundstücke kostengünstig festlegen 

3.2 Liefern von Grundlagen wie Einkommensverhältnisse, Katasterwerte, Aktienbe-
wertungen usw. für andere Verwaltungsbehörden (z.B. AHV-Organe, Steuerbe-
hörden anderer Kantone) und Gerichte 

 

b) Verpflichtungskredit 2018 - 2020       Fr. 47‘068‘000.--. 
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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget Steuerwesen für 
die Jahres 2018 bis 2020. 

1. Einleitende Bemerkungen 

Das Steueramt bezieht für den Kanton Solothurn die Steuern: Es veranlagt natürliche und juris-
tische Personen (Versand der Steuererklärung, Prüfung derselben, Bezug der Steuer) und führt 
damit verbundene Rechtsmittelverfahren durch. Es erhebt Steuern auf Erbschaften, Schenkun-
gen und Handänderungen an Grundstücken. Ausländische Arbeitnehmer ohne Niederlassungs-
bewilligung besteuert es an der Quelle. Als weitere Dienstleistungen erarbeitet es die Grundla-
gen für steuerrechtliche Gesetze und Verordnungen, verfasst Formulare und Merkblätter, bildet 
die Steuerpraxis fort und ist Anlaufstelle für Fragen von Privaten, Unternehmen und Behörden. 
Das Steueramt befasst sich systematisch mit der Ablösung der seit Mitte der 90er Jahre im Ein-
satz stehenden Steuerlösung „INES“. Das entsprechende Ablöseprojekt heisst SOTAXX (Solo-
thurn Tax und XX für 2020, das Einführungsdatum). 2016 konnte die Ausschreibung der neuen 
Steuerlösung erfolgreich abgeschlossen, der Zuschlag an die Firma KMS erteilt und die Finanzie-
rung mittels des Kantonsratsbeschlusses SGB 0130/2016 vom 08.11.2016 sichergestellt werden. 
Ende Juni 2017 wurde mit dem Abschluss der Initialisierungsphase der erste Meilenstein erreicht 
und bis Mitte Dezember 2017 ist geplant, die Konzeptphase abzuschliessen. Ab 2018 befindet 
sich SOTAXX in der Umsetzungsphase. Die Einführung erfolgt am 01.01.2020. 

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates 

 

Die Kernaufgaben des Steueramts sind im Legislaturplan nicht abgebildet. Das Steueramt unter-
stützt den Regierungsrat bei der Förderung des qualitativen wirtschaftlichen Wachstums, beim 
Ausbau des E-Governments und dem Umgang mit digitalen Dokumenten und der Archivierung. 

Im Rahmen des Integrierten Aufgaben- und Finanzplanes bereitet das Steueramt die Totalrevisi-
on der Katasterschätzung vor,  führt eine neue integrierte Steuersoftware SOTAXX ein und be-
gleitet den Nachfolger der USR III, die Steuervorlage 17 (SV17). 

 

Legislaturplan 2013 - 2017 
 

Enthalten in Pro-
duktegruppen 

Nr. Handlungsziel 1 2 3 
B.1.5.1 Qualitatives wirtschaftliches Wachstum fördern X   
B.1.7.2 Ausbau des E-Government fördern X X  

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2021 Enthalten in Pro-
duktegruppen 

Nr. Massnahme 1 2 3 
5363 Totalrevision Katasterschätzung X  X 
5478 SOTAXX neue Steuersoftware X X X 
5491 Unternehmenssteuerreform III/ neu Steuervorlage 17 (SV17) X   



6 

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe 

3.1 Leistungserbringer 

 
Name Produktegruppen Leistungserbringende Dienststelle 
1. Veranlagung 
2. Inkasso 
3. Übrige Dienstleistungen 

Veranlagung NP, Veranlagung JP, Sondersteuern 
Bezugsabteilung 
Katasterschätzung, gesamtes Steueramt 

  

3.2 Produktgruppen 

Das Kantonale Steueramt hat aufgrund der bestehenden gesetzlichen Grundlagen folgenden 
Leistungsauftrag: 

3.2.1 Produktgruppe 1: Veranlagung 
 
In dieser Produktegruppe geht es um die Veranlagung der verschiedenen Steuersubjekte und 
Steuerarten. 
 
Produkte:  
Veranlagung Natürliche Personen NP (Selbständigerwerbende  und Unselbständigerwerbende), Veranlagung Juristische 
Personen JP (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Vereine, Genossenschaften, spezialgesetzli-
che Körperschaften), Veranlagung Quellensteuer QST, Veranlagung Nebensteuern (Handänderungssteuer, Nachlasstaxe, 
Erbschafts- und Schenkungssteuer). 
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3.2.2 Produktgruppe 2: Inkasso 
 
In dieser Produktgruppe werden die Vorbezüge für NP und JP generiert und die Debitorenbe-
wirtschaftung ab Rechnungsstellung bis zur Abschreibung durchgeführt. 
 
Produkte: Ordentliches Inkasso, Rechtsinkasso 
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3.2.3 Produktgruppe 3: Übrige Dienstleistungen 

 
In dieser Produktegruppe sind folgende Dienstleistungen enthalten: 

- Die Gruppe Katasterschätzung ermittelt den Katasterwert der Liegenschaften. Dieser 
wird für den Eigenmiet- und den Steuerwert herangezogen. 

- Im Bereich Wertschriftenbewertung werden die nicht kotierten Gesellschaften bewertet. 
Zudem werden umfangreiche und komplexe Wertschriftenverzeichnisse geprüft. 

- Im Rahmen der Veranlagung der selbständigerwerbenden natürlichen Personen werden 
AHV-Meldungen generiert. Diese Dienstleistung wird vom Ausgleichsfonds aufgrund der 
Anzahl Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen ab gewissen AHV-Beiträgen 
entschädigt. 

- Beratungen und Steuerauskünfte an Steuerpflichtige 

Produkte: Katasterschätzung, Wertschriftenbewertung, Meldung, Beratung/Steuerauskünfte 

 
 

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit 

Saldovorgabe 
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Verpflichtungskredit 

 

3.4 Personal 

 
 
Der Pensenbestand wurde gegenüber der vorgängigen Globalbudgetperiode erhöht (RRB-Nr. 
2017/275). Gründe für die Erhöhung sind das jährliche Mengenwachstum der Steuerpflichtigen, 
neue Bundesvorgaben wie automatischer und spontaner Informationsaustausch, Revision des 
Quellensteuerrechts, Auswirkungen der FABI-Vorlage (Mehraufwand beim KSTA aufgrund Re-
duktion abzugsfähiger Pendelkosten durch Einsprachen, Erklärungsaufwand gegenüber Kunden 
etc.), Umsetzung einer Unternehmenssteuerreform (Nachfolgevorlage der USRIII: Steuervorlage 
17) sowie das grosse Steuersystem-Ablöseprojekt SOTAXX. 

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode 

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag 

Der Leistungsauftrag bleibt gegenüber der letzten Globalbudgetperiode unverändert. 

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode 

 
Verpflichtungskredit GB-Periode 2015-2017 In Mio. CHF 
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 126/2014 44.0 
Bereinigter Verpflichtungskredit  44.0 
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE15 + RE16 + VA17)  44.0 
Zu begründende Differenz   0.0 

Der genehmigte Verpflichtungskredit betrug 44,0 Mio. Franken. Das voraussichtliche Ergebnis 
fällt mit 44,0 Mio. Franken genau in der Höhe des genehmigten Verpflichtungskredits aus. Die 
Aufwand- und Ertragspositionen weisen die folgenden Differenzen Plan-IST auf: 

 
Begründung Detail Total 
Differenz Aufwand   0.4 
+ 
+ 
- 
 

Personalaufwand 
Personalnebenkosten: Spesen, Ausbildung, etc. 
Dienstleistungen und Honorare, Sachaufwand wie Bank- und PC-Spesen etc. 
 

1.0 
0.3 

-0.9 

 
 
 
 

Differenz Ertrag  -0.4 
+ Mehrertrag Beiträge der Gemeinden an die Veranlagungskosten -0.8  
+ Mehrertrag Bezugsprovisionen QST, GGST und Kapitalleistungen -0.7 

 
 

- Minderertrag Gebühren aus Amtshandlungen und Erträge JP 1.1  
Total   0.0 
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– Die Mehrkosten sind die Folgen von zusätzlichem (Temporär-)Personal, welches das KSTA 
zur Aufrechterhaltung der Produktion aufgrund der Zunahme der Anzahl Steuerpflichtigen 
bei den NP, JP und QST und Langzeitausfällen beim Personal bewilligt erhielt. Die Personal-
nebenkosten steigen im Gleichschritt.  

– Bei den Dienstleistungen, Honoraren und anderem Sachaufwand konnten gegenüber dem 
Budget Kosten eingespart werden. 

– Die Mehrerträge aus Beiträgen der Gemeinden an die Veranlagungskosten ergeben sich aus 
der Kosten- und Leistungsrechnung der Abrechnungsperioden.  

– Die Mehrerträge aus den Bezugsprovisionen sind eine Folge der gesteigerten Quellensteu-
eraufkommen und der demographischen Struktur im Kanton: es werden mehr Kapitalleis-
tungen veranlagt. Die Provisionen für Grundstückgewinnsteuer lagen ebenfalls über den 
geplanten Erträgen. 

– Bei den Gebühren aus Amtshandlungen (Abgabemahn-, Inkasso- und Fristverlängerungsge-
bühren von den Natürlichen Personen) und den Erträgen JP (Abgabemahn-, Inkasso- und 
Fristverlängerungsgebühren bei den JP) waren die Budgetzahlen zu optimistisch. Sie konn-
ten nicht erreicht werden. 

3.5.3 Neue Globalbudgetperiode 

 
Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode In Mio. CHF 
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits 
(RE15 + RE16 + VA17) 

44.0 

Beantragter Verpflichtungskredit 2018 - 2020 47.1 
Zu begründende Differenz  3.1 
   

Begründung Detail Total 
Total Aufwand   4.0 
+ 
+ 
+ 
 

Personalaufwand 
Personalnebenkosten: Spesen, Ausbildung, Überzeit etc. 
Dienstleistungen und Honorare 
 

3.6 
0.2 
0.2 

 
 
 
 

Total Ertrag  -0.9 
+ Mehrertrag Beiträge der Gemeinden an die Veranlagungskosten -1.0  
- Minderertrag Bezugsprovisionen GGST und Kapitalleistungen 0.1  
Total   3.1 

Das voraussichtliche Ergebnis des vergangenen Verpflichtungskredits beträgt 44,0 Mio. Franken. 
Der beantragte Verpflichtungskredit 2018 bis 2020 fällt mit 47,1 Mio. Franken um 3,1 Mio. Fran-
ken höher aus: 

– Die zunehmende Arbeitslast aufgrund der Zunahme der Steuerpflichtigen in den Bereichen 
Natürliche Personen, Juristische Personen und Quellensteuern kann nur bedingt durch Au-
tomatisierung wettgemacht werden. Im Bereich Nachsteuern/Bussen steigt das Arbeitsvolu-
men durch den Informationsaustausch stetig. Das Grossprojekt SOTAXX erfordert mehr Per-
sonalressourcen in der IT, aber auch in anderen Abteilungen. Der Personalbestand wurde 
mit RRB-Nr. 2017/275 vom 21.02.2017 erhöht. Im Gleichschritt steigen dadurch auch die Per-
sonalnebenkosten. 

– Die Zunahme der Position Dienstleistungen und Honorare ist auf das Mengenwachstum zu-
rückzuführen (variable Kosten). 
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– Die Beiträge der Gemeinden an die Veranlagungskosten ergeben sich aus der Kosten- und 
Leistungsrechnung. 

– Das KSTA rechnet mit leicht sinkenden Bezugsprovisionen aus Grundstückgewinnsteuer und 
Kapitalabfindungen. 

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget 

 

Bei den Natürlichen Personen beträgt der Steuerfuss seit 2015 104%. Der Voranschlag17 (VA17) 
lautet auf 640,7 Mio. Franken, das erwartete Resultat liegt aber bei 652 Mio. Franken. Das 
Wachstum beträgt somit ab 2016 zwischen 4 und 6 Mio. Franken  jährlich. Der starke Zuwachs 
von 2015 auf 2016 ist einerseits auf qualitatives und quantitatives Wachstum, andererseits auf 
den Effekt der Steuerfussänderung von 2015 zurückzuführen. 

Bei den Juristischen Personen beträgt der Steuerfuss bis 2016 104%, ab 2017 100%. Zu den gu-
ten Resultaten der Jahre 2015 und 2016 haben Einmaleffekte beigetragen. 

Die Unternehmenssteuerreform III beinhaltet Massnahmen zur Stärkung der steuerlichen Wett-
bewerbsfähigkeit der Schweiz. Sie wurde im ersten Quartal 2017 vom Volk abgelehnt und 
kommt als Steuervorlage 2017 (SV17) erneut in den parlamentarischen Prozess. Eine Unterneh-
menssteuerreform wird für Kanton und Gemeinden Ertragsausfälle verursachen. Um diese auf-
zufangen, fordern die Kantone Ausgleichsmassnahmen. In dieser Globalbudgetvorlage sind we-
der Ertragsausfälle noch Ausgleichsmassnahmen berücksichtigt. 
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5. Rechtliches 

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spe-
zialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Art. 36 der Verfassung des Kan-
tons Solothurn (KV; BGS 111.1) (Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c KV).  

6. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Dr. Remo Ankli 
Landammann 

 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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7. Beschlussesentwurf 

Globalbudget „Steuerwesen“ für die Jahre 2018 bis 2020 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 der Kantonsver-
fassung vom 8. Juni 19861, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsori-
entierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)2, nach Kenntnisnahme von Bot-
schaft und Entwurf des Regierungsrates vom 4. September 2017 (RRB Nr. 2017/1483), beschliesst: 

1. Für das Globalbudget „Steuerwesen“ werden für die Jahre 2018 bis 2020 folgende Produk-
tegruppen und Ziele festgelegt: 

1.1 Produktegruppe 1: Veranlagung 

1.1.1 Fristgerechte Festsetzung der Veranlagungsfaktoren betreffend 

- Natürliche Personen Selbständigerwerbende (NP) 

- Natürliche Personen Unselbständigerwerbende (NP) 

- Juristische Personen (JP) 

- Quellensteuern (QST) 

- Nebensteuern 

1.1.2 Kostengünstige Veranlagungen 

1.2 Produktegruppe 2 : Inkasso 

1.2.1 Fristgerechter Bezug der Staats- und der direkten Bundessteuern 

1.2.2 Kostengünstiger Bezug der Steuern 

1.2.3 Möglichst geringe Steuerabschreibung infolge Uneinbringlichkeit 

1.3 Produktegruppe 3: Übrige Dienstleistungen 

1.3.1 Katasterwerte für Grundstücke kostengünstig festlegen 

1.3.2 Liefern von Grundlagen wie Einkommensverhältnisse, Katasterwerte, Aktienbe-
  wertungen usw. für andere Verwaltungsbehörden (z.B. AHV-Organe, Steuerbe-
  hörden anderer Kantone) und Gerichte 

2. Für das Globalbudget „Steuerwesen“ wird als Saldovorgabe für die Jahre 2018 bis 2020 ein 
Verpflichtungskredit von 47‘068‘000.-- Franken beschlossen. 

3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget „Steuerwesen“ wird bei einer vom Regie-
rungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 
25. Oktober 2004 (BGS 126.3; GAV) angepasst. 

 _______________  

1 BGS 111.1 
2 BGS 115.1 
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4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Im Namen des Kantonsrates 
 

Präsident Ratssekretär 

 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
 

Verteiler KRB 

Finanzdepartement 
Steueramt (5) 
Amt für Finanzen (2) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste 
 


